






 Mindestmitgliedsbeitrag) sind gegenüber dem Vereinsvorstand schriftlich zu 
erklären. Herabsetzungen sind rechtzeitig, mindestens vier Wochen vor deren 
Fälligkeit gemäß Satz 1 der Ziffer 4.2 zu erklären. 
 

4.2 Mitgliedsbeiträge sind grundsätzlich am 15. Oktober eines jeden Jahres fällig. 
Über fällige Mitgliedsbeiträge werden keine separaten Rechnungen ausgestellt. Ein 
Mitglied kommt spätestens 30 Tage nach Fälligkeit in Verzug, ohne dass hierfür 
eine Mahnung erforderlich ist (§ 286 Abs. 3 BGB). 
 

4.3 Vermögensrechtliche Ansprüche können weder bei Auflösung des Vereins noch bei 
Austritt oder Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein von diesem gegenüber 
dem Verein geltend gemacht werden. 
 

4.4 Mittel des Vereins einschließlich etwaiger Gewinne dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder dürfen keine 
Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins erhalten. 
 

4.5 Der Verein darf keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.  
 

V. Organe des Vereins 
 

 Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
 

VI. Vorstand 
 

6.1 Der Vorstand setzt sich mindestens aus (a) einem/r Vorsitzenden, (b) einem/r 
Schatzmeister/in und (c) einem Vorstandsmitglied, dem die Geschäftsführung 
hinsichtlich Abschnitt II., Ziffer 2. 7 obliegt, zusammen. Darüber hinaus können 
jederzeit weitere Personen zum Vorstand hinzugewählt werden. 
 

6.2 Die Wahl des Vorstandes erfolgt in einer Mitgliederversammlung für jeweils zwei 
Jahre. Eine (mehrfache) Wiederwahl ist zulässig. 
 

6.3 Wählbar sind (a) Vereinsmitglieder oder (b) solche Personen, deren Ehe- oder 
Lebenspartner Mitglied des Vereins ist (Theorie, dass mindestens ein sorge- oder 
erziehungsberechtigter Elternteil eines Schülers der Stiftsschule Mitglied des 
Vereins ist). 
 

6.4 Für ein während der jeweiligen Amtszeit ausscheidendes Mitglied des Vorstandes 
hat eine Neuwahl zu erfolgen. 
 

6.5 Ein Mitglied des Vorstandes kann durch Beschluss einer Mitgliederversammlung 
abgewählt bzw. abberufen werden, sofern dies Tagesordnungspunkt der 
betreffenden 

  
















